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Arbeitsgeräte.
4. Das Werkzeug ein[OliebliH der Diamanten und des

Materials zum Schmieren der Pfeifen wird für alle vom Faritf
erfaßten Sacharbeiter von den Firmen geftellt,
„2. Keparaturen trägt die Firma. Die foftenlofe Anz-

händigung neuen Werkzeuges (einjchließlih Diamanten) erfolat
Nur gegen Rücgabe des abgebrauchten. Der Arbeitnehmer ilt
verpflichtet, das übergebene Gerät pfleglih und fchonend zu

behandeln. Bei {Huldhafter al un oder jOhuldhaftemVerluft ift der Arbeiter eriabpflichtia.
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85.

Einftellung und Entlaffung.

Die Einftelung und Entlaffung aller Arbeiter WR ücd
nach ben gejeblichen DBeftimmungen, Bei deutfcher Arbeits-
mweije ift hinjichtlidh der Befdhaffung der Glasmadhergehilfen
der Glasmacher auf Verlangen der Yirma zur Mitwirkung vers
pffichtet, Die nacdgewiejenen, angemeffenen Barauslagen, die
dem Slasmacher bei der Annahme der Gehilfen entftehen, trägt
die Sirma, Die Firma gilt in jedem Zall al8 gefeglidher Arbeit-
geber. Die KündigungsSfrijt beträgt 14 Tage. Die. Kimdigung
Öt nur zu einem Sonnabend zuläflia;

Sß.

Lohnzahlung.
„I. Die Abredhnung der Löhne erfolgt im Hafenbetrieb für

Affordarbeiter wocheniveife. Da3 in der Kalenderwoche. an-
gefertigte Cla3 wird am folgenden Kreitag berechnet. und. auS-
gezablt. Sür die übrigen Arbeiter wird: am a gelöhnt
und bi8 einfchließliH Mittwoch abgerechnet, In den Btrieben,
in denen bisher monatlich oder halbuonatlich abgerednet wurde,
oleibt e8 dabei, auch Hinfichtlich der Zahl und. Termine der
AorHlagszahlungen. ;
„2. Die Berechnung der Löhne erfolgt nach den. betreffenden

SET, 3a 3, Die in den Lohntarifen fejtgefebten Qöhne gelten für
eine fachlich einwandfreie Ylrheit.

Befondere Arbeitsbedingungen der Glasmacher
und SGebilfen (Anfänger, Einträger).

i, Die Glasmacher find verpflichtet, die im Qohntatifan-
gegebene Mindejtzabl. von Walzen zu ‚fertigen; Die dort, wo €S
die betrieblichen. Merhaltnikie :aeftatten; .geilteigert -uerden. Toll;


